
Strommarktliberalisierung:
Chance für erneuerbare Energien
Am 14. März hat der Bundesrat die zwei Verordnungen zum Stromversorgungsgesetz und zum
Energiegesetz verabschiedet. Das neue Gesetzespaket stellt an die Gemeinden einige neue
Anforderungen, bietet aber auch Chancen.

Der zweite Versuch zur Liberalisierung des
Strommarktes ist gelungen: Das Parla-
ment hat im März 2007 das Stromversor-
gungsgesetz verabschiedet, die Referen-
dumsfrist ist unbenutzt abgelaufen. Das
Stromversorgungsgesetz schafft die Vo-
raussetzungen für eine schrittweise Öff-
nung des Strommarktes und die Stärkung
der Versorgungssicherheit. Mit der im An-
hang des Stromversorgungsgesetzes ent-
haltenen Revision des Energiegesetzes
wird zudem die kostendeckende Vergü-
tung von Strom aus erneuerbaren Ener-
gien eingeführt. Das Stromversorgungs-
gesetz und die Revision des Energiege-
setzes bilden ein Ganzes. Beide Erlasse
sind Teil eines politischen Kompromisses.
Am 14. März hat der Bundesrat die zwei
Verordnungen verabschiedet, die das
Stromversorgungsgesetz und das revi-
dierte Energiegesetz konkretisieren.
Die Stromversorgungs- und die revidierte
Energiegesetzgebung treten in zwei Pake-
ten in Kraft: Das erste Paket Anfang dieses
Jahr (1. Januar / 1. April / 1. Mai). Es bein-
haltet alle Bestimmungen zur Vorbereitung
der Marktöffnung und der kostendecken-
den Einspeisevergütung. Das zweite Paket
tritt am 1. Januar 2009 in Kraft und umfasst
den Anspruch auf Netzzugang (Marktöff-
nung), die kostendeckende Einspeisever-
gütung sowie die Bestimmungen über die
Haushaltslampen.

Die Grundzüge der 
Stromversorgungsgesetzgebung
Die Strommarktöffnung erfolgt in zwei
Etappen. In einer ersten Phase haben nur
Endverbraucher mit einem Jahresver-
brauch von mindestens 100 Megawatt-
stunden (MWh) Zugang zum Markt. End-
verbraucher mit einem kleineren Jahres-
verbrauch (vor allem Haushalte) werden
erst ab dem 1. Januar 2014 freien Netz-
zugang haben, sofern kein Referendum
gegen die volle Marktöffnung zustande
kommt beziehungsweise dieses in der
Volksabstimmung abgelehnt wird.
Der Anspruch auf Nutzung des Elektrizi-
tätsnetzes (Netzzugang) ist Vorausset-
zung für einen offenen Strommarkt. Mit der
neuen Gesetzgebung werden die entspre-
chenden Modalitäten geregelt. Endver-

braucher mit einem Jahresverbrauch von
mindestens 100 MWh können einmal pro
Jahr im Januar in den freien Markt eintre-
ten. Einmal frei, immer frei: Mit dem Eintritt
des Endverbrauchers in den freien Markt
entfällt die gesetzliche Lieferpflicht des
bisherigen Versorgers endgültig.
Zwei wichtige Akteure im liberalisierten
Strommarkt sind die nationale Netzgesell-
schaft, die swissgrid ag, und der Regula-
tor, die Elektrizitätskommission (ElCom).
Nach einer Übergangsfrist von fünf Jahren
wird die swissgrid bis Ende 2013 Eigentü-
merin des Übertragungsnetzes sein. Ihr
Kapital gehört direkt oder indirekt mehr-
heitlich den Kantonen und Gemeinden.
Der Bundesrat hat am 27. Juni 2007 alt
Ständerat und Regierungsrat Carlo
Schmid-Sutter als Präsidenten der ElCom
eingesetzt. Die ElCom überprüft die Netz-
nutzungsentgelte sowie Elektrizitätstarife
und ordnet zur Kompensation von unge-
rechtfertigten Gewinnen Absenkungen an.
Um diese Überprüfung zu ermöglichen,
sind transparente Kostenrechnungen un-
erlässlich. Die ElCom überwacht zudem

den Elektrizitätsmarkt im Hinblick auf eine
sichere und erschwingliche Versorgung
mit Strom in allen Landesteilen.

Förderung der 
erneuerbaren Energien
Die Revision des Energiegesetzes schafft
die Voraussetzungen für eine stärkere För-
derung der erneuerbaren Energien. Das
System ist darauf ausgelegt, bis zum Jahr
2030 den Anteil an erneuerbaren Energien
um rund zehn Prozent gegenüber dem
Endverbrauch des Jahres 2005 zu stei-
gern.
Die neue Einspeisevergütung orientiert
sich an den Gestehungskosten von Refe-
renzanlagen. Die Vergütungssätze werden
pro Anlagentyp und Technologie festge-
legt. Mit dieser Vergütung wird – anders als
bisher – der ökologische Mehrwert grund-
sätzlich abgegolten. Die eingespeiste
Elektrizität kann damit nicht mehr als
«grüne Elektrizität» gehandelt werden. Es
steht den Produzenten allerdings frei, auf
die neue Einspeisevergütung zu verzich-
ten und die Elektrizität am freien Markt zu
verkaufen. Die Kosten der neuen Einspei-
severgütung dürfen für den Endverbrau-
cher maximal 0,6 Rp./kWh betragen, was
einem Betrag von jährlich rund 320 Millio-
nen Franken entspricht. Dazu sieht die re-
vidierte Energieverordnung ein Anmelde-
verfahren für Projekte vor. Der Projektant
erhält einen verbindlichen Entscheid und
somit Planungssicherheit. Streitigkeiten
beurteilen neu nicht mehr die Kantone,
sondern die ElCom.
Die Änderungen enthalten auch Vorschrif-
ten zu wettbewerblichen Ausschreibungen
für CO2- und Energieeffizienzmassnah-
men, zum Gebäudebereich und zu Risiko-
bürgschaften für Geothermieanlagen.
Gleichzeitig sind verschärfte Anforderun-
gen an netzbetriebene elektrische Haus-
haltslampen vorgesehen, um den Strom-
verbrauch zu drosseln.

Die neue Gesetzgebung hat 
Auswirkungen auf die Gemeinden
Die neue Gesetzgebung zieht auch für Ge-
meinden einige Änderungen nach sich. Ein
Hauptpunkt der Stromversorgungsgesetz-
gebung ist die Öffnung des Strommarktes.
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Die Gemeinden haben neu Anspruch auf
Netzzugang. (Bild: Steff Schneider)



Die Gemeinden haben neu Anspruch auf
Netzzugang und so die Möglichkeit, Strom
zu verkaufen oder einzukaufen, ohne zu-
erst über die Modalitäten des Zugangs zu
den dazwischen liegenden Netzen verhan-
deln zu müssen. Um einen wettbewerbs-
orientierten Elektrizitätsmarkt zu verwirkli-
chen, stellt die Stromversorgungsgesetz-
gebung auch einige Anforderungen an die
Gemeinden als Verteilnetzbetreiber. Eine
wichtige Änderung ist, dass der Netzbe-
trieb von den übrigen Tätigkeiten – z. B.
dem Verkauf von Strom – entflochten wer-
den muss («Unbundling»). In der Schweiz
wird anders als in der EU nicht verlangt,
dass für den Betrieb des Verteilnetzes eine
eigene Gesellschaft gegründet wird. Für
den Netzbetrieb und den Energielieferan-
teil an Endverbraucher mit Grundversor-
gung ist aber zumindest eine eigene Buch-
haltung zu führen. Wirtschaftlich sensible
Informationen aus dem Netzbetrieb dürfen
zudem nicht für andere Geschäftsfelder
genutzt werden.
Eine detaillierte und entflochtene Kosten-
rechnung ist für eine transparente Berech-
nung und Festlegung der künftigen Netz-
nutzungs- und Elektrizitätstarife notwen-
dig. Diese sind jeweils bis zum 31. August
(erstmals in diesem Jahr) zu veröffentli-
chen. Die Stromversorgungsverordnung
sieht gewisse Mindestanforderungen an
die Ausgestaltung der Netznutzungs- und
Elektrizitätstarife vor. Die Netznutzungsta-
rife müssen bei Spannungsebenen unter 
1 kV für Endverbraucher in ganzjährig ge-
nutzten Liegenschaften ohne Leistungs-
messung mindestens zu 70 Prozent als
nicht degressiver Arbeitstarif ausgestaltet
sein. Der Energieanteil der Elektrizitätsta-
rife für die Endverbraucher mit Grundver-
sorgung hat sich an den Gestehungskos-
ten und langfristigen Bezugsverträgen des
Verteilnetzbetreibers zu orientieren und
nicht an den Marktpreisen. Sieht sich ein
Gemeindewerk gezwungen, die Elektrizi-
tätstarife für feste Endverbraucher zu erhö-
hen – z. B. weil es den Strom einkauft, die

Preise gestiegen sind und keine günsti-
gere Beschaffung möglich ist –, muss dies
gegenüber den Endverbrauchern begrün-
det und der ElCom gemeldet werden.
Bei der Rechnungsstellung an die Kunden
sind sodann künftig die Netznutzung,
Energielieferung, Abgaben und Leistun-
gen an das Gemeinwesen sowie die Zu-
schläge auf die Übertragungskosten des
Hochspannungsnetzes in der Rechnung
separat auszuweisen.
Der zweite Fokus der Stromversorgungs-
gesetzgebung liegt auf der Versorgungssi-

cherheit. Die Netzbetreiber sind verpflich-
tet, ein sicheres, leistungsfähiges und effi-
zientes Netz zu gewährleisten. Dazu er-
stellen Betreiber von Verteilnetzen mit ei-
ner Spannung von mehr als 36 kV Mehr-
jahrespläne und orientieren die ElCom
jährlich über den Betrieb und die Belas-
tung ihrer Netze sowie über ausserordent-
liche Ereignisse. Alle Netzbetreiber haben
der ElCom die international üblichen Kenn-
zahlen zur Versorgungsqualität einzurei-
chen.
In der Stromversorgungsgesetzgebung
werden nur die wesentlichen Grundsätze
festgelegt. Die technischen und adminis-
trativen Einzelheiten sollen von den Netz-
betreibern geregelt werden. Diese sind je-
doch verpflichtet, vor Erlass dieser Richt-
linien Vertreter der Endverbraucher und
Erzeuger zu konsultieren. Der Verband
Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen
(VSE) hat bereits zahlreiche Dokumente
zur Umsetzung der Marktöffnung erarbei-
tet und auf seiner Website publiziert
(www.strom.ch). Hier ist auch die Mitwir-
kung der Gemeinden erwünscht.
Im Bereich der Energiegesetzgebung kön-
nen neu auch die Gemeinden, die eine
Anlage zur Produktion von erneuerbaren
Energien betreiben, von der Einspeise-
vergütung profitieren, unabhängig davon, 
ob sie einen öffentlichen Energieversor-
gungsauftrag erhalten haben oder nicht.
Bisher hatten nur unabhängige Produzen-
ten Anspruch auf eine Einspeisevergütung;
Unternehmen mit einem öffentlichen Ener-
gieversorgungsauftrag waren von der Ein-
speisevergütung ausgeschlossen.

Renato Tami und Nicole Zeller, Sektion
Recht und Rohrleitungen, Bundesamt für
Energie

Weitere Informationen zur Stromversorgungs-
und revidierten Energiegesetzgebung unter
www.bfe.admin.ch
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Grafik links: Die Marktöffnung erfolgt in zwei Etappen; Grafik rechts: Bespiele für den Jahresverbrauch von Betrieben mit mehr oder
weniger als 100 MWh. (Grafiken: Bundesamt für Energie)
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Gemeinden sollen 
Spielraum nutzen

Im Zusammenhang mit der Strom-
marktliberalisierung werden die Kan-
tone die Zuteilung der Netzgebiete an
einzelne Netzbetreiber regeln. Sie wer-
den neu auch entsprechende Leis-
tungsverträge abschliessen. In diesen
kann beispielsweise definiert werden,
dass mit Einnahmen aus dem Netzbe-
trieb Leistungen für das Gemeinwesen
finanziert werden können. Die Gemein-
den sollten diesbezüglich darauf ach-
ten, dass sie die zum Beispiel für die
Beratung im Bereich der effizienten
Energienutzung oder für die Förderung
erneuerbarer Energien erforderlichen
Mittel beschaffen können. Gemeinden
mit dem Label Energiestadt müssen
insbesondere sicherstellen, dass sie
das Niveau ihrer Massnahmen im Ener-
giebereich beibehalten können. In Zu-
sammenarbeit mit dem Trägerverein
Energiestadt erarbeitet der Schweizeri-
sche Gemeindeverband eine Argumen-
tationshilfe für die Gemeinden. Diese
kann ab 1. Juni 2008 beim Schweizeri-
schen Gemeindeverband bezogen wer-
den (verband@chgemeinden.ch).

Schweizerischer Gemeindeverband


